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IDiditige TTlitteîlung

Der Abonnent und dessen Ehefrau werden beim
Nebelspalter ab 1. April 1925 gegen Unfall zu total

fr. fiooo
ohne Erhöhung des Abonnementsbetrages
versichert und zwar zu

je Fr. 1000 im Todesfall und
je Fr. 2000. bei Ganz- oder Teil-Invalidität.

wiltitige Mitteilung.
Der Abonnent unâ ciessen Lke.rau weräen beim

I^ebel8pâlter ab l. ^pri! 1925 AeZ^en Dràll ?u wtâ!

fr. K«««.
onne ZrnönunA cles ^bonnementsdetra^es
ver8ienert uncl ?war ?u

je t^r. 1000. im loààll uric!

je kì 2000. bei dîâri?- ocier leil-Irivâliclitât.
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9)oftcf)ccffonto ix 637

Selepbon 391

Xit Sefegefettfc^aft

3>cb nehme höfl. S3ejug auf mein 3Wularfcbreiben, Worin icb. &>mn bie probe=

toeife Steferung beê hebelfpalter biê (Snbe 1924 toerfprad) in ber angenehmen Hoffnung,

baf? ©te biê babjn (Gelegenheit finben würben, bie $Probenummern ^l)rer gefcb,d|ten

Äommiffion gu unterbreiten um fie etoentuell jum befinitioen Abonnement auf baê

nationale l)umorijrtfcfe=fatirtfcbe £>rgan, ben hebelfpalter, ju bewegen. £)a mir bis heute

bie £shnen jugefanbten $)robenummern nidbt refuftert würben unb audb Eein anberweitiger

Bericht vorliegt, barf ich Wohl annehmen, baf? ber hebelfpalter Zsfytm S3eifall finbet

unb ju einem gern getefenen blatte Stym Wappen wirb, ^à) geftatte mir beêhalb,

^fynen höfl. mitzuteilen, baf? ich mit Der nàd)|ten hummer ben 2Cbonnementêbetrag pro
I. Quartal 1925 per Nachnahme erhebe. £sdb hoffe gerne einer freunbl. (Sintöfung ber

Nachnahme entgegenfehen ju bürfen unb jetcfme

mit |>od)fcbä|ung

Postchcckkonto IX 637

Telephon 391

Tit. Lesegesellschaft

Ich nehme Höst. Bezug auf mein Zirkularschreiben, worin ich Ihnen die probeweise

Lieferung des Nebelspalter bis Ende 1924 versprach in der angenehmen Hoffnung,

daß Sie bis dahin Gelegenheit finden würden, die Probenummern Ihrer geschätzten

Kommission zu unterbreiten um sie eventuell zum definitiven Abonnement auf das

nationale humoristlsch-satirische Organ, den Nebelspalter, zu bewegen. Da mir bis heute

die Ihnen zugesandten Probenummern nicht refusiert wurden und auch kein anderweitiger

Bericht vorliegt, darf ich wohl annehmen, daß der Nebelspalter Ihren Beifall findet

und zu einem gern gelesenen Blatte Ihrer Mappen wird. Jch gestatte mir deshalb,

Ihnen höfl. mitzuteilen, daß ich mit der nächsten Nummer den Abonnementsbetrag pro
I. Quartal 1925 per Nachnahme erhebe. Jch hoffe gerne einer freundl. Einlösung der

Nachnahme entgegensehen zu dürfen und zeichne

mit Hochschätzung
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